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§ 1 Geltungsbereich, Form 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
(AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit 
unseren Kunden („Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn 
der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtli-
ches Sondervermögen ist (§ 310 Abs. 1 BGB). 

(2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den 
Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen 
(„Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst 
herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 
BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AVB 
in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gülti-
gen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitge-
teilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für 
gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem 
Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, ent-
gegenstehende oder ergänzende Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung aus-
drücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfor-
dernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn 
der Käufer im Rahmen der Bestellung auf seine AGB 
verweist und wir dem nicht ausdrücklich widersprechen. 

(4) Individuelle Vereinbarungen (z.B. Rahmenlieferver-
träge, Qualitätssicherungsvereinbarungen) und Anga-
ben in unserer Auftragsbestätigung haben Vorrang vor 
den AVB. Handelsklauseln sind im Zweifel gem. den von 
der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) her-
ausgegebenen Incoterms® in der bei Vertragsschluss 
gültigen Fassung auszulegen. 

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des 
Käufers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, 
Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schrift-
lich abzugeben. Schriftlichkeit im Sinne dieser AVB 
schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) 
ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nach-
weise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation 
des Erklärenden bleiben hiervon unberührt. 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften 
haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine der-
artige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vor-
schriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar ab-
geändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

 
§ 2 Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbind-
lich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, tech-
nische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Be-
rechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Nor-
men), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen 
– auch in elektronischer Form – überlassen haben, an 
denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehal-
ten. 

 
 

 
 
(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als 
verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Be-
stellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, die-
ses Vertragsangebot innerhalb von fünf (5) Arbeitsta-
gen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. 

(3) Die Annahme wird durch unsere ausdrückliche 
schriftliche Bestätigung (z.B. durch Auftragsbestäti-
gung) gegenüber dem Käufer erklärt. 
 
§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug 

(1) Die Lieferfrist bzw. Liefertermine werden individuell 
vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung an-
gegeben. Einseitige Angaben sind unverbindlich. Liefer-
fristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestä-
tigung, jedoch nicht vor Klärung aller Ausführungsein-
zelheiten und aller sonstigen vom Kunden für die ord-
nungsgemäße Abwicklung des Vertrages zu schaffen-
den Voraussetzungen. 

(2) Wir sind zu vorzeitigen Lieferungen und zu Teilliefe-
rungen berechtigt. Dies gilt nicht, soweit (i) der Kunde 
uns in seiner Bestellung mitteilt, dass bestimmte, in der 
Bestellung ausdrücklich benannte Positionen nicht vor 
dem vereinbarten Liefertermin bzw. nur zusammen aus-
geliefert werden dürfen oder (ii) für uns offensichtlich 
ist, dass der Kunde für eine vorzeitige bzw. teilweise Lie-
ferung keine Verwendung hat. 

(3) Sofern wir verbindliche Lieferfristen bzw. Lieferter-
mine aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leis-
tung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich in-
formieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue 
Lieferfrist bzw. Liefertermin mitteilen. Ist die Leistung 
auch innerhalb der neuen Lieferfrist/des neuen Liefer-
termins nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits er-
brachte Gegenleistung des Käufers werden wir unver-
züglich erstatten. Nichtverfügbarkeit der Leis-
tung liegt beispielsweise vor bei nicht rechtzeitiger 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein 
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, 
bei sonstigen Störungen in der Lieferkette etwa auf-
grund höherer Gewalt oder wenn wir im Einzelfall zur Be-
schaffung nicht verpflichtet sind. 

(4) Wird ein vereinbarter Liefer- oder Leistungstermin 
aus von uns zu vertretenden Gründen überschritten, so 
hat uns der Kunde schriftlich eine angemessene Nach-
frist zur Lieferung oder Leistung zu setzen. Diese Nach-
frist beträgt mindestens vier Wochen. Erfolgt die Liefe-
rung oder Leistung nach Ablauf der Nachfrist nicht und 
will der Kunde deswegen vom Vertrag zurücktreten oder 
Schadenersatz statt der Leistung verlangen, ist er ver-
pflichtet, uns dies zuvor ausdrücklich schriftlich unter 
Setzung einer angemessenen weiteren Nachfrist unter 
Aufforderung zur Lieferung oder Leistung anzuzeigen. 
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Der Kunde ist verpflichtet, auf unser Verlangen inner-
halb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen 
der Verzögerung der Lieferung oder Leistung vom Ver-
trag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leis-
tung verlangt oder auf der Lieferung bzw. Leistung be-
steht. 

(5) Die Rechte des Käufers gem. § 8 dieser AVB und un-
sere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Aus-
schluss der Leistungspflicht (z. B aufgrund Unmöglich-
keit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nach-
erfüllung), bleiben unberührt. 

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahme-
verzug 

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfül-
lungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfül-
lung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die 
Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Ver-
sendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbe-
sondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpa-
ckung) selbst zu bestimmen. 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufäl-
ligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit 
der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungs-
kauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware 
an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 
Anstalt auf den Käufer über. Soweit eine Abnahme ver-
einbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßge-
bend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Ab-
nahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertrags-
rechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme 
steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme 
ist. 

(3) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er 
eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere 
Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden 
Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus ent-
stehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen 
(z. B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir 
eine pauschale Entschädigung i.H.v. 50,00 EUR pro Ka-
lendertag, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels 
einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbereit-
schaft der Ware. 

Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere ge-
setzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehr-
aufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündi-
gung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf wei-
tergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer 
bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein 
oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorste-
hende Pauschale entstanden ist. 

 

 

 

(4) Sofern der Transport von uns organisiert wird, sind 
erkennbare Transportschäden unverzüglich bei Abliefe-
rung, äußerlich nicht erkennbare Transportschäden 
spätestens innerhalb von sieben (7) Arbeitstagen nach 
Ablieferung anzuzeigen, sonst wird die einwandfreie Ab-
lieferung vermutet. 

(5) Bei Abrufaufträgen ist die Ware, wenn nicht etwas 
anderes vereinbart ist, in ungefähr gleichen Monats-
mengen abzunehmen. Die gesamte Auftragsmenge gilt 
einen Monat nach Ablauf der für den Abruf vereinbarten 
Frist, mangels einer solchen Vereinbarung zwölf Monate 
nach Vertragsschluss, als abgerufen. Nimmt der Kunde 
eine ihm obliegenden Einteilung der bestellten Waren 
nicht spätestens innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der für die Einteilung vereinbarten Frist, mangels einer 
solchen Vereinbarung nicht spätestens innerhalb eines 
Monats nach Aufforderung durch uns vor, dürfen wir die 
Ware nach unserer Wahl und auf Kosten des Kunden 
einteilen und liefern. 

Teillieferungen oder -leistungen sind uns gestattet, so-
fern sie für den Kunden nicht unzumutbar sind. 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gel-
ten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
aktuellen Preise, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer. 

(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Käufer 
die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. 
vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Wir 
stellen die tatsächlich entstandenen Transportkosten in 
Rechnung, die als vereinbart gelten. Etwaige Zölle, Ge-
bühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt 
der Käufer. 

(3) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 
vierzehn (14) Tagen ab Rechnungsstellung und Liefe-
rung bzw. Abnahme der Ware, und zwar ausschließlich 
per Überweisung auf das von uns angegebene Bank-
konto. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden 
Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Liefe-
rung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzu-
führen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir 
spätestens mit der Auftragsbestätigung.  

(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der 
Käufer in Verzug (vgl. § 286 Abs. 3 BGB). Der Kaufpreis 
ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzli-
chen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsscha-
dens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch 
auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) un-
berührt. 
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(5) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbe-
haltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechts-
kräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln 
der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers ins-
besondere gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 dieser AVB unberührt. 

(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. 
durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), 
dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch man-
gelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, 
so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leis-
tungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristset-
zung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 
BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer 
Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt 
sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die 
Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegen-
wärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufver-
trag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesi-
cherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an 
den verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dür-
fen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forde-
rungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit 
übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit 
Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehören-
den Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbe-
sondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind 
wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 
Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund 
des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Her-
ausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklä-
rung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, ledig-
lich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt 
vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis 
nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn 
wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist 
zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristset-
zung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gem. nachstehendem 
Buchst. (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt ste-
henden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem 
Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmun-
gen. 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch 
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer 
Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, 
wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbei-
tung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter 
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Mitei-
gentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbei- 

 

teten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übri-
gen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie 
für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Er-
zeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt 
der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres 
etwaigen Miteigentumsanteils gem. vorstehendem Ab-
satz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung 
an. Die in § 6 Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers 
gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderun-
gen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer ne-
ben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs-
verpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Man-
gel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigen-
tumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. 
§ 6 Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so kön-
nen wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazuge-
hörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in 
diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur 
weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Ei-
gentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten 
unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf 
Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl 
freigeben. 

§ 7 Mängelansprüche des Käufers 

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechts-
mängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung so-
wie unsachgemäßer Montage/Installation oder man-
gelhafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschrif-
ten, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In 
allen Fällen unberührt bleiben die Rechte des Käufers 
aus gesondert abgegebenen Garantien insbesondere 
seitens des Herstellers. 

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die 
über die Beschaffenheit und die vorausgesetzte Ver-
wendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anlei-
tungen) getroffene Vereinbarung. Als Beschaffenheits-
vereinbarung in diesem Sinne gelten alle Produktbe-
schreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand 
des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbeson-
dere in Katalogen oder auf unserer Internet-Home-
page) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich 
bekannt gemacht waren. Soweit die Beschaffenheit 
nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Rege-
lung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 
434 Abs. 3 BGB/§ 633 Abs. 2 S. 2 BGB). Öffentliche Äu-
ßerungen des Herstellers oder in seinem Auftrag insbes. 
in der Werbung oder auf dem Etikett der Ware gehen 
dabei Äußerungen sonstiger Dritter vor. 
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(3) Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der 
Käufer bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig 
nicht kennt (§ 442 BGB/§ 639 BGB). Weiterhin setzen die  
Mängelansprüche des Käufers voraus, dass er seinen 
gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten 
(§§377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen 
und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverar-
beitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in je-
dem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. 
Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu 
irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns 
hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In 
jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 
fünf (5) Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersu-
chung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen 
Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt 
der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung 
und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den 
nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß 
angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften 
ausgeschlossen. Bei einer zum Einbau, zur Anbringung 
oder Installation bestimmten Ware gilt dies auch dann, 
wenn der Mangel infolge der Verletzung einer dieser 
Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung of-
fenbar wurde; in diesem Fall bestehen insbesondere 
keine Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender 
Kosten ("Aus- und Einbaukosten"). 

(4) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zu-
nächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung 
des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung ei-
ner mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser 
Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraus-
setzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

(5) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung 
davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälli-
gen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, 
einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des 
Kaufpreises zurückzubehalten. 

(6) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfül-
lung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbe-
sondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu 
übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der 
Käufer die mangelhafte Sache auf unser Verlangen 
nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; ei-
nen Rückgabeanspruch hat der Käufer jedoch nicht. Die 
Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfer-
nung oder Desinstallation der mangelhaften Sache noch 
den Einbau, die Anbringung oder die Installation einer 
mangelfreien Sache, wenn wir ursprünglich nicht zu die-
sen Leistungen verpflichtet waren; Ansprüche des Käu-
fers auf Ersatz entsprechender Kosten ("Aus- und Ein-
baukosten") bleiben unberührt. 

(7) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erfor-
derlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und 
Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe 
der gesetzlichen Regelung und diesen AVB, wenn tat-
sächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom 
Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseiti-

gungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlan-
gen, wenn der Käufer wusste oder hätte erkennen kön-
nen, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt. 

(8) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Be-
triebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger 
Schäden, hat der Käufer erst nach einer erfolgten An-
zeige an den Verkäufer und nur in dem Fall, dass der 
Verkäufer den Mangel nicht rechtzeitig selbst beseitigen 
kann, das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und 
von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Auf-
wendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbst-
vornahme sind wir durch eine erneute Anzeige unver-
züglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. 
Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir be-
rechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach 
den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

(9) Wenn eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu set-
zende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder 
nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann 
der Käufer nach den gesetzlichen Vorschriften vom 
Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. 
Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein 
Rücktrittsrecht. 

(10) Ansprüche des Käufers auf Aufwendungsersatz 
gem. § 445a Abs. 1 BGB sind ausgeschlossen Ansprüche 
des Käufers auf Schadensersatz oder Ersatz vergebli-
cher Aufwendungen (§284 BGB) bestehen auch bei 
Mängeln der Ware nur nach Maßgabe nachfolgender 
§§8 und 9. 

(11) Mängelansprüche bestehen nicht bei Fehlern, die 
nach Gefahrenübergang infolge z. B. natürlichen Ver-
schleißes, der Verletzung von Planungs-, Bedingungs-, 
Wartungs- und Einbauvorschriften, ungeeigneter oder 
unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter oder nach-
lässiger Behandlung, Aufbewahrung oder Aufstellung 
oder durch vom Kunden oder Dritten vorgenommene 
Eingriffe in die gelieferte Ware entstanden sind. 

§ 8 Sonstige Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nach-
folgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften 
wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außerver-
traglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahr-
lässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haf-
tungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angele-
genheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in die-
sem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des 
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vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt. 

und in allen übrigen Fällen nicht für Schäden, die nicht 
an der Ware selbst entstanden sind, insbesondere nicht 
für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögens-
schäden des Bestellers. 

(3) Die sich aus § 8 Abs. 2 ergebenden Haftungsbe-
schränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei 
Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Guns-
ten), deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschrif-
ten zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit ein Man-
gel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Be-
schaffenheit der Ware übernommen wurde und für An-
sprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem 
Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder 
kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten 
haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbe-
sondere gem. § 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen. Rücktritt oder Kündigung müssen schrift-
lich oder in Textform erklärt werden. 

§ 9 Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Abs.1 Nr.3/§ 634a Nr. 3 BGB 
beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 
aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. 
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjäh-
rung mit der Abnahme. 

(2) Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder 
eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwen-
dungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und 
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), be-
trägt die Verjährungsfrist gem. der gesetzlichen Rege-
lung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs.1 Nr.2 BGB/§ 
634a Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetz-
liche Sonderregelungen zur Verjährung. 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kauf-
rechts/Werkvertragsrechts gelten auch für vertragliche 
und außervertragliche Schadensersatzansprüche des 
Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei 
denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen 
Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer 
kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche 
des Käufers gem. § 8 Abs.2 S.1 und S.2 (a) sowie nach 
dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich 
nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

§ 10 Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen 
uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheits-
rechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

(2) Ausschließlicher und auch internationaler Gerichts-
stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittel-
bar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist unser 
Geschäftssitz in Wetzlar. Wir sind jedoch in allen Fällen  

 

auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferver-
pflichtung gem. diesen AVB bzw. einer vorrangigen In-
dividualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des 
Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschrif-
ten, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, 
bleiben unberührt. 

(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Ver-
kaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen zwi-
schen dem Käufer und uns unwirksam sein oder werden, 
so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestim-
mungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 

§ 11 Höhere Gewalt 

Bei höherer Gewalt, die uns selbst oder unseren Vorlie-
feranten betrifft, ruhen unsere Leistungs- und Liefer-
pflichten für die Dauer der Störung. Das gleiche gilt bei 
Energie- oder Rohstoffmangel, Arbeitskämpfen, be-
hördlichen Verfügungen oder Verkehrs- oder Betriebs-
störungen. Tritt eine wesentliche Veränderung der bei 
Vertragsschluss bestehenden Verhältnisse ein, in deren 
Folge uns ein Festhalten am Vertrag nicht zugemutet 
werden kann, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt. Unsere Vertragserfüllung steht unter dem Vor-
behalt, dass wir damit weder Vorschriften des nationa-
len und internationalen Außenwirtschaftsrechts verlet-
zen noch gegen Sanktionen oder Embargos verstoßen. 

§ 12 Geheimhaltung 

(1) Die Parteien werden vertrauliche Informationen, ins-
besondere zugänglich gemachte Muster, Kostenvoran-
schläge, Zeichnungen, Unterlagen, Geschäftsabsichten, 
Personendaten, Problemstellungen, Daten und/oder 
Problemlösungen und sonstiges Know-How, gleich wel-
chen Inhalts, sowie visuell durch Besichtigung von Anla-
gen/Einrichtungen erlangte Informationen (nachste-
hend insgesamt: "Informationen" genannt) über die sie 
im Rahmen der geschäftlichen Beziehung von der ande-
ren Partei Kenntnis erhalten, während der Dauer und 5 
Jahre nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ver-
traulich behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiter-
geben oder unbefugt für eigene Geschäftszwecke ver-
werten. Die Parteien werden diese Verpflichtung auch 
ihren Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen auferlegen. 
Hiervon ausgenommen sind die Weitergabe vertrauli-
cher Informationen an staatliche Stellen, Aufsichtsbe-
hörden sowie Börsenaufsichtsstellen, wenn dies nach 
deren jeweiligen Regeln und Vorschriften erforderlich 
ist, sofern die Offenlegung auf diese Stellen und Behör-
den beschränkt ist. Allerdings hat die auskunftgebende 
Partei die jeweils andere Partei zuvor schriftlich von der 
beabsichtigten Weitergabe zu unterrichten, sofern dies 
gesetzlich zulässig ist. 

(2) Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informatio-
nen, die zum Zeitpunkt ihrer Offenlegung der anderen 
Partei bereits außerhalb des Vertragsverhältnisses vor-
bekannt sind, selbst entwickelt oder rechtmäßig von 
Dritten erworben worden sind, allgemein bekannt oder 
Stand der Technik sind oder vom Vertragspartner, von 
dem sie stammen, freigegeben worden sind. 
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(3) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses haben 
die Parteien alle geheimhaltungsbedürftigen Informati-
onen der jeweils anderen Partei, sei es in verkörperter 
oder digitaler Form, unaufgefordert zurückzugeben 
oder auf Wunsch der Partei, von der sie stammen, zu 
vernichten oder − soweit technisch mit zumutbarem 
Aufwand möglich − unwiderruflich zu löschen, soweit 
keine Aufbewahrungsfristen hierfür vorliegen. 

(4) Die Parteien halten die Regeln des Datenschutzes 
ein, insbesondere wenn ihnen Zugang zum Betrieb oder 
zu informationstechnischen Einrichtungen der anderen 
Partei gewährt wird. Sie stellen durch geeignete Maß-
nahmen sicher, dass auch ihre Mitarbeiter und Erfül-
lungsgehilfen diese Bestimmungen einhalten. 

 

(Stand: März 2026) 


